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DieBafragungderSchülerüberdieErfüllungreligiöserPflichten.DasBun-¬
GesminästeriumfürUnterrichthatmitErlassvom23 .Dezember1925verfügt,
dasseineBefragungderSchülerüberdieErfüllungreligiöserPflichtenansichnochkeinenZwangzurTeilnahmeanreligiösenUebungendarstelltund
dassdemnachdie ReligionslehrerauchimSinnedesErlassesdes
deutschösterreichischen Unterstaatssekretärs für Unterricht vom10. April

1919,berechtigterscheinen,FragendervorgedachtenArt ,wenndabeiirgend
welcheStraffelgenwederverhängtnochangestrebtwerden,anihreSchüler
zustellen.InAusübungdesdemStadtschulratalsobersterSchulaufsichts¬
behördedesLandesWiengemässParagraph16 ,Absatz3desGesetzesvom25.
Dezember190h ,Landesgesetz-undVerordnungsblattfürNiederösterreich,Num¬
mer97 ,zustehendenstaatlichenAufsichtsrechtesüberdenReligionsunter¬
richtwirdzurDurchführungdiesesErlassesfolgendesangeordnet:SolltenReligienslehrerdeshiesigenVerwaltungsbereichesvondiesem
WechteGebrauchmachenwollen,sowerdensiestrengstensdaraufzuachten
haben ,dassdiein demzitiertenErlassangeordneteAusschaltungjeglichen
ZwangeszurTeilnahmeanreligiösenUebungenwirksamgewährleistetwerde.ZudiesemZweckwerdensiebeiihrerFragestellungmitgrössterBehu
samkeitverzugehenhaben.JedereinzelneSchülermusssubjektivdieGewissheithaben,dasserfürseinVerhaltanzusolchenFragenkeinerleiStraffe
gen-imallerweitestenSinnedesWortes-zubefürchtenhatInsbesonderemus
erinjedemeinzelnenFalldahinbelehrtwerden,dassihmauchdasRechtz
steht ,die AntwortaufeinesolcheFragezuverweigern.

Darüberhinauswirdernstlichzubedenkensein ,dassderartigeFragen
leichtgeeignetsind ,ansehrheikleundschwierigeseelischeProblemezu
rührenunddadurchKinderineineinnereUnruhezuversetzen,einVorgehen,
dasmitdenpädagogischenPflichteneinesgewissenhaftenLehrersinkeiner
WeiseinEinklanggebrachtwerdenkönnteEbensomussesvermiedenwerden
dassetwavonElternoderSchülerndieFragestellungalseineKritikdes
Elternhausesempfundenwerde.

ImallgemeinenwirdendlichandempädagogischenGrundsatzfestzuhal¬
densein ,dassdieUnterrichtszeitdemUnterrichtausdembetreffendenLeh
gegenstandzuwidmenistunddassabschweifendeFragenüberdasPrivatle-¬
benderSchülerzudenallerseltenstenundwohlbegründetenAusnahmengehö¬
ren müssen .Die Beobachtungeines pädagogischvöllig einwandfreienVerhal¬

tensindieserSachewirdsomitdenbeteiligtenLehrpersonenzuremnsten
Pflicht gemacht .DieSchulleitungenwerdenangewiesenin allen Fällen ,wosi

bemerken,dasssicheinzelneSchüleroderElterndurchsolcheBefragungbe¬
schwertfühlen,auchwenndiesevonderEinbringungeinerförmlichenBe¬
schwerdeAbstandnehmen,darüberanherzuberichtenEbensowerdendieOrga
nederSchulaufsichtbeauftragt ,derDurchführungdieserAnordnungenihrbe
sonderesAugenmerkzuzuwenden .
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DerWohnungsnachweisderStadtWienHeutelangtenbeimstädtischenWohnung:
nachweis82Meldungenein .Alsnochnichtvermietetwurdenheutefolgende
Wohnungenangezeigt:III .GeusaugasseNr .39 ,Tür7 ,(zweiZimmer,KücheundVor
zimmer) ,III .GeologengasseTür1 ( ZimmerundKüche) ,KII .Wilhelmstrasse
Nr. 38,Tür33(Kabinett),XVIII.MartinstrasseNr.77,Tür8(Kabinett),XVIII.
SchopenhauerstrasseNr .24 ,Tür13(ZimmerundKüche),XXI.Michtnergasse3(Ka-¬
binett),XXI.WagramerstrasseNr .76 ,Türh(Küche).
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